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FREIGRENZE § 67 ABS. 1 
 
1. Hinweis zur Freigrenze 

Die Freigrenze für sonstige Bezüge klettert von € 2.100,00 auf € 2.447,00. 

Beim erstmaligen Öffnen eines Betriebes nach Einspielen der Lohnversion 2024.06 

erhalten Sie einen Hinweis (sofern Dienstnehmer davon betroffen sind). 
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Sollen die Änderungen (Freigrenze § 67 Abs. 1 (€ 2.100,00 -> € 2.447,00) für 

Dienstnehmer in diesem Betrieb bereits für die AKTUELLE Abrechnung angewendet 

werden? 

 

Klicken Sie auf 'Ja', 

  - werden alle 'fertig und vorweg abgerechneten' Dienstnehmer nach links ('Noch 

    abzurechnen') verschoben (erzwingt eine Neuberechnung) 

  - können alle beschäftigten Dienstnehmer (kein Austritt oder Austritt im 

    Abrechnungsmonat) über die Komfortrollung aufgerollt werden 

  - müssen bereits gemeldete Lohnzettel für im Abrechnungsmonat ausgetretene 

    Dienstnehmer eventuell storniert und neu gemeldet werden 

  - müssen bereits gemeldete Abgaben im Abrechnungsmonat an das Finanzamt 

    eventuell korrigiert werden 

  - müssen bereits gedruckte Auswertungen eventuell neu gedruckt werden. 

 

• Klicken Sie auf 'Nein', 

  - werden die Änderungen (Freigrenze § 67 Abs. 1 (€ 2.100,00 -> € 2.447,00))  

    ERST AB dem nächsten Abrechnungsmonat angewendet. 

 

• Klicken Sie auf 'Abbrechen', 

  - wird dieser Betrieb ohne Änderungen zu speichern wieder geschlossen. 
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2. Komfortaufrollung 

 Die Aufrollung kann über die Komfortaufrollung durchgeführt werden. 

 
 

 
2.1 Für beschäftigte Dienstnehmer  
 Es werden alle Dienstnehmer aufgelistet, welche aktuell gerollt werden können. 

Drücken Sie auf „Rechnen“ um die Durchrechnung zu starten. 
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2.2 Für ausgetretene Dienstnehmer (im lfd. Monat) 

Es werden alle Dienstnehmer aufgelistet, welche im lfd. Monat ausgetreten sind 

und die Rollung durchgeführt werden kann. 

Drücken Sie auf „Rechnen“ um die Durchrechnung zu starten. 
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2.3 Austritte in Vorperioden 

Können nur über die herkömmliche Art der Aufrollung in jeder Periode 

neuberechnet werden.  

Aufrollungsperiode → Dienstnehmer nach links schieben → Abrechnungsfenster 

→ Anpassungen → Freigrenze § 67 Abs. 1 (€2.100,00-€2.447,00). 
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Ist das Häkchen gesetzt, wird die neue Freigrenze berücksichtigt. 

Wird das Häkchen entfernt, wird der alte Wert für die Berechnung herangezogen. 
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3. Übersichtsliste 

In der Übersichtsliste werden folgende Dienstnehmer angedruckt: 

JA - es besteht die Möglichkeit einer Aufrollung 

Betrag – die Aufrollung wurde bereits durchgeführt 

OK – im lfd. Monat wurde die Freigrenze berücksichtigt  

 

 


